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1. Setting-Ansatz – Grundlage für Förderungen nach dem § 20a SGB V 

Gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz  

(Lebenswelt-Ansatz) 
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Lebenswelt 

Verhältnisbezogenen 

(strukturellen) Maßnahmen 

Verhaltensbezogenen 

Maßnahmen 

Kombination von 

Die Kommune hat 

eine tragende Rolle! 



Nicht-betriebliche Lebenswelten (Settings) 
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Kommune 

Kita 

andere  

Settings 

Schule 

 

Gesundheitsförderung in nichtbetrieblichen Lebenswelten 

 (Settings) 

 

= 

 

Lernzyklus, der unter aktiver Mitwirkung (Partizipation) aller Beteiligten zu einer 
Verbesserung der gesundheitlichen Situation führen soll (als Prozess) 



2. Beteiligung der Koordinierungsstelle Gesundheitliche 

Chancengleichheit NRW 

 Die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) NRW gehört dem Koope-

rationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit an  
 

 Leitziele des Kooperationsverbundes sind gesundheitliche Chancengleichheit in Deutschland 

zu verbessern und die Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Gruppen zu 

unterstützen  
 

 Im Rahmen des Präventionsgesetzes wurden die KGCen in allen Bundesländern aufgestockt, 

um die Umsetzung des Gesetzes zu unterstützen 
 

 Die Aufgaben der KGCen im Rahmen des Präventionsgesetzes sind im Ländervergleich 

unterschiedlich ausgestaltet 
 

 In NRW ist die - im Landeszentrum Gesundheit NRW angesiedelte - KGC tief in die Abläufe 

der AG Lebenswelten eingebunden (u.a. „Geschäftsstelle AG Lebenswelten“) 
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Arbeitsstruktur zur Umsetzung der LRV in NRW 

Inhalte: Kasseninterner Austausch und 

Entscheidung über Anträge 

4 x im Jahr 

 

Steuerungsgruppe (GKV + Partner der LRV)  
 Treffen ca. 3-4 x im Jahr 

 Grundsätzliche Beschlüsse  

 Keine Antragsentscheidungen 

AG Lebenswelten der GKV 
GKV (stimmberechtigt) 

+ KGC zur Vorstellung der 

   Projektbewertungen 

AG Betriebliche 

Gesundheitsförderung 

 

 
 

AG Prävention in stationären 

Pflegeeinrichtungen  

 

 

 

Keine Zuständigkeit der KGC 

AG Lebenswelten 
GKV, MAGS, LZG, KGC und 

weitere Partner der LRV 

Inhalte: Projektbewertungen werden erneut 

vorgestellt und die Entscheidung zu den 

Anträgen mitgeteilt 

anschließend: 

6 
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3. Umsetzung der LRV in NRW- Antragsverfahren  

(nicht-betriebliche Lebenswelten) 

 Anträge auf Förderung durch Einzelkassen 

 
 Kassenindividuelle Regelung 

 

 Anträge auf kassenübergreifende Förderung 
 

 Zentralisiertes, für NRW abgestimmtes Verfahren 

 



Das Antragsverfahren (nicht-betriebliche Lebenswelten) 

• Digital 
(kontakt@praeventionsgesetz.nrw.de) 

• Postalisch (LZG.NRW Bochum) 

• Digital oder postalisch über 

einzelne KK vor Ort 
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Antrag-
stellung 

Eingangs-
bestätigung 

Vor-
prüfung 

Ent-
scheidung 

Bescheid 

Orientierung 

am Leitfaden 

Prävention 

der GKV 

 

Diskussion und 

Entscheidung 

der GKV über 

Förderung 

Bis Quartalsende 

bei Antrag bis 

zum Ende des 

ersten 

Quartalsmonats  

ggf. Beratung zur 

Überarbeitung 

mailto:kontakt@praeventionsgesetz.nrw.de


30.08.2018 Lana Hirsch 9 

Informationen finden Sie unter: 

www.praeventionskonzept.nrw.de  

Glossar 

Musterumsetzungsplan 

Weitere Informationen zum Antragsverfahren (nicht-betriebliche Lebenswelten) 



4. Bisheriger Stand für den Schwerpunkt nicht-betriebliche Lebenswelten 

 Konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den GKVen und dem 

LZG.NRW (KGC) 

 

 Im Frühjahr 2018 wurde eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Die Kommune als 

Akteur und Setting im Präventionsgesetz– Chancen und Herausforderungen in NRW“ 

sehr erfolgreich durchgeführt (insgesamt fünf Veranstaltungen, in jedem Re-

gierungsbezirk eine Veranstaltung) 

 

 Insbesondere seit Oktober 2017 haben schon zahlreiche telefonische und persönliche 

Beratungen mit unterschiedlichen kommunalen Akteuren/innen stattgefunden 

 

 Bisher werden acht Projekte über das neu eingeführte kassenübergreifende Antrags-

verfahren gefördert 
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5. Ansprechpartner/innen in der KGC 
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Geschäftsstelle AG Lebenswelten Johanna Evers 

Tel: 0234/ 91535-2103 

E-Mail: johanna.evers@lzg.nrw.de  

Lotsenstelle für allgemeine Fragen zur 

Gesundheitsförderung in nicht-betrieblichen 

Lebenswelten 

Verena Migge 

Tel: 0234/ 91535-2107 

E-Mail: kontakt@praeventionsgesetz.nrw.de  

Antrags- und Konzeptberatung für 

Gesundheitsförderung in nicht-betrieblichen 

Lebenswelten 

Lana Hirsch 

Tel: 0234/ 91535-2105 

E-Mail: lana.hirsch@lzg.nrw.de   

 

Jonas Weidtmann 

Tel: 0234/ 91535-2111 

E-Mail: jonas.weidtmann@lzg.nrw.de  

mailto:johanna.evers@lzg.nrw.de
mailto:kontakt@praeventionsgesetz.nrw.de
mailto:lana.hirsch@lzg.nrw.de
mailto:jonas.weidtmann@lzg.nrw.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Landeszentrum Gesundheit NRW 

Fachgruppe Prävention und Gesundheitsförderung 

Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 

Gesundheitscampus 10 

44801 Bochum 
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